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PROTOKOLL-AUSZUG 
 

 

 

Stadtrat, 11. Sitzung, Beschluss-Nr. 68 vom 22. November 2012 

 

 

Rechtsetzung: Neue Rechtsgrundlage für die Hundetaxe 

Ergänzung des Ortspolizeireglements mit einer entsprechenden Bestimmung 

 

 

Bericht des Gemeinderates Nr. 18/2012 

 

Stadtratsbeschluss: 

 

Der Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 13 des kantonalen Hundegesetzes vom 27. März 2012 

sowie Artikel 38 a der Stadtverfassung und nach Kenntnisnahme vom gemeinderätlichen Bericht vom 

18. Oktober 2012, beschliesst einstimmig: 

 

1. Die Teilrevision des Ortspolizeireglements betreffend Hundetaxe wird genehmigt und auf den 1. 

Januar 2013 in Kraft gesetzt. 

2. Ziffer 1 dieses Beschlusses unterliegt dem fakultativen Referendum. 

3. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. 

 

 

Geht an 

 

zum Vollzug: Rechtsdienst 

 

zur Kenntnis: Finanzinspektorat, Stadtschreiber, Vizestadtschreiber, Stadtkanzlei, Finanzverwaltung, 

Abteilung Sicherheit 

 

 

Thun, 26. November 2012 / id 

 

 

Der Stadtratssekretär 

 

 

 

Remo Berlinger 

 

 

 

Vorakten an: Rechtsdienst 
 


